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II.

Auszug
aus einer

französischen Schrift
wider die

Eniusiv-Privilegien
in

Handlungssachen.





K L is,

Kurzer Auszug

aus einer in Frankreich, mit genehm-

haltung dcs königlichen Ministem in druk

gegebenen Schrift über die Wirkungen der

Exclusiv-Privilcgien in Handlungssachen,

und über die Rechte
des Eigenthümer^).

^an kan mit gründ der Wahrheit sagen, daß

heutigen tages mehr denn jemahls, die surften

und Herren der handelschaft ihrer Unterthanen den

allerkrästigsten schuz angedeyen lassen. Sie
bemühen sich allzumal die dahineinschlagenden neuen

einrichtungen durch folche aufmunterungen zu be.

günstigen, die sie für bequem und vermögend hal«

ten deren fortgang zu befördern. Allein die er.

fahrung hat öfters erwiefen, daß folche Unternehmer,

die ihre besondere rigennüziqe absichten ge«

schiklich zu verbergen wußten, von der güte der
landes-

(*) Zoumsl à'^risulcurs àe Commerc:, oder tage?

buch, ansehend den landbau und die Handlung l?6;>

8,l>«mb« ll. Theil, s. zs.



is Wirkungen
landesherren, unter dem scheinbaren verwände
des allgemeinen nuzens, solche conceßionen erhal.
ten, die eben dem publico, welchem der fürst ei«
nen wahren vortheil zu verschaffen gedachte, aller,
dings nachtheilig geworden. Solch einen erfolg
haben die allermeisten ausfchliessende Privilegien ge«
habt. Diefes in vergangenen zeiten so oft zur
Hand genommene mittel wird heut zu tage ziem,
lich einstimmig gemißbilliget; Dasselbe zerstöhret
die nacheiferung, nnd es hindert die mitwerbfchaft,
welche beyde immer höchst nuzbar sind.

Es werden diefe Wahrheiten in einer / in
Frankreich gedrukten fchrift, in einem fo hellen
lichte und fo bündig vorgetragen, daß die öcono.
mifche Gefellfchaft in Bern den mehresten lefern
ihrer fammlung einen dienst zu erweifen geglaubt
hat, wenn sie denfelben einen anszug von diefem
vortrestichen werke vorlegte.

Der Verfasser belehret fogleich feine lefer, eS
hätten diejenigen Provinzen Frankreichs, so sich
am hauptsächlichsten mit dem weinbaue abgeben,
aus furcht vor allen arten eines mit. und neben,
gewerbes im verkauf ihrer brandteweine, von
König Ludewig dem XIV. im jähre 171z. ein
edikt erhalten, wodurch die Handlungsfreyheit in
absicht aufdie brandteweine, von dem apfel' uqd
birnmost, nicht nur derfelben ausfuhr aus dem
königreiche, fondern der vertrieb vou einer provinz
in die andere, und fogar die fabrikation, ausser
in der provinz Normandie und in einem theile
von Bretagne, verbotten wurde: Nun halten

diefe



der Erclusiv-Privilegicn. 77

viese zwo landschaften um den wiederruf fothanen
Verbotes an, welches ihnen gar sehr Nachtheil
lig ist.

Jn solchem rechtlichen zustande dieser angei
legenheit ist es, wo der schriststeller nicht nur die
fache darum es zu thun, an und vor sich selbst,
sondern auch das recht nnd die allgemeinen grnnd«
saze untersucht, auf welche die beurtheilunq aller
und jeder dergleichen streitigkeiten stch stuzen mag

Diefe wichtige frage ist in der that eine mit
von denen, die anders nicht denn nach den gründ«
sazen des naturrechtes der gefellfchaftlich beyfam»
men lebenden menfchen entschieden werden können;
Hier findet einer derjenigen fälle statt, in welchen

man fich genölhiget steht mit aufmerksam-
samkeit zu untersuchen^*), welches die
ordnung sey, fo der gemeinen fache am augenfchein«
lichsten zuträglich ist, und aus welchen erwiefen
Werden kan wie nothwendig es fey die grundsaze
fegzufezeu, welche jene erlauchte und wohlthätige
wanner leiten follen, die das ehren» und bürden»
Volle amt auf stch haben an der größern glükseiigi
keit ihrer mitmenschen zu arbeiten.

Es laßen fich die auf eine kleine anzahl
einschließen, die als unveränderlich unter denen
wenschen angesehen werden können, welche das
verlangen und die hofnung ihre Wohlfahrt und

ihre

(*) Me;?. (")s.
Gtük 1768. »



18 Wirkungen
ihre sicherheit zu vermehren, in gesellschaften ver«

bunden hat. Man dörfte sich wohl durch das

bloße aufmerken überzeugen ^ es beruhen

diejenigen grundlehren fo den größesten gefellschaften

am vorträglichsten sind, lediglich auf denen

drey folgenden hauvtfäzen, oder sie stießen aus

denselben her.

Erstens, sollen die rechte des eigenthümers

unverlezlich seyn, außer in dem ganz alleinigen falle/

wo der nuze und vortheil der ganzen gefellfchaft
erheischet, daß der Privatvortheil einzelner glieder
demfelben aufgeopfert werde.

Zweytens, die ausfchließenden Privilegien,
bevorab was die eultur und das commercium

ansieht, können weder irgend einem einzelmanne noch

einem besondern corps zukommen, weil sie die

natürlichen rechte der gesellschaftlichen verfaßung und
des eigenthums antasten.

Drittens, die reichthümer der völkerfchafte»

hangen von der innern und äußern Handlung und

verkehr alles dessen ab, fo sich in jedem staate

besindt (**); und das gemeine beste will, daß

die handelfchaft mittelst der unbefchwerten verkehr
und ausführe alle die ausdehnung erhalte, deren

sie fähig ist.

Es würden die perfonen so zu diefer zeit das

inhibitions'gefez von i?!?- anrufen, am ersten

darüber klage führen, wenn man ste überzeugen
tonn-

c*)s.4i. (**)5 4,.



der Exclustv-Privilegien. 19

könnte, daß dasselbe die rechte des eigenthums ver«
lezet, daß es ein Privilegium exclusivum in sich
schließe, und daß es der innern und äußern (*)
Handlung des königreichs schranken sezet. So
werden wir dann die vorhabende frage nach die«
sen dreyen gesichtspnncten abhandeln.

Die rechte des eigenthums follen unverlez«
"ch feyn. Der siaat besteht aus eigenthümern,
die, in absicht auf das eigenthum, sich einander
nichts fchuldig sind, fönst wäre der name eines
eigenthümers oder proprietär« ein ungereimtes
Nennwort, das stch auf gar keinen begriff be«
ivge. Ein particular, der bitten würde, man
möchte mir verbieten mein holz zu verkaufen,
in der hofuung das feine besser anzubringen, wür«
de sich eben einer von denen feindfeliqkeiten schul«
dig machen (^*), wider welche sich die gesell«
schaft zufammen gethan hat. Mein holz ist aus
dem alleinigen gründe, weil e§ mein holz ist, kei«
»es andern feinem, etwas fchuldig. Ich trage,
blos in dem absetzn, dasselbe gegen allen feindli»
chen anfall sicher zu stellen, das meiniqe zu denen
Unkosten der gemeinen fchuzwehr mit bey; Alfo
giebt mir mein beytrag ein uneiugezieltes recht zu
dieser fchuzwehr, ste kömmt mir wider alle und
lede zu, die mich um die freyheit bringen wollten,
mit meinem holz nach meinem gutdünlen zu schal-
ken, denn dadurch würde dasselbe wirklich ange«
fallen werden.

B 2 Wenn

C)f. 42. (**)s. 4Z.



2o Wirkungen
Wenn verschiedene eigenthümer, ja wenn

die einwohner einer oder mehrerer Provinzen sich

miteinander vereinigten, um diese feindseligkeit
destv ungefcheuter auszuüben (^), so würde die»

selbe nur desto anstößiger und ahndungswürdigw

seyn; Es haben die menschen sich nicht darnm
in ein allgemeines bündniß eingelassen, um die

unrechtmäßigen eingriffe einer anzahl andrer men.
schen wider die rechte eines particularen zu

begünstigen, sondern um alle diejenigen, so in
ihrem eigenthums angetastet werden einzeln

odcr haufenweise zu vertheidigen.

Wie könnte man nach diefen fchüzenden grundfäzen

sich bereden, daß die eigenthumsrechte ej.

nes gewißen Landstriches denen Eigentumsrechten

eines andern Landstriches, in irgend einem

Falle, sollten aufgeopfert werden können? Durch
was vor ein blendwerk möchten folche Provinzen,
die einen gleichen Herrn haben die miteinander
durch die cmgelegenheit einer gemeinsamen

und gegenfeitigen gewahrleistung verknüpft
und befestigt smd, sich einbilden iu der befügniß

zu stehn, folch eine rechtesverlezung gegen einander

zu begehen, wodurch das band ihrer gesell,

schasclichen Vereinigung in seinem gründe und in
seinen folgen zerrißen würde.

Es pflegt der eigennuz, nachdem er auch so»

gar jene verblendet hat, die er anfporet, sich fast
im-

(*)s44. (")ibià. (***) s45>
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immer in eine (*) scheinliebe des gemeinen
besten einzuhüllen, um seine ungerechte «nmcißun.
gen nnter der larve zu verbergen und dergleichen
eoneeßionen zu erhalten.

Unser schriststeller, nachdem er über die fra-'
ge, so die intereßen der drey hievor gedachten

Provinzen Frankreichs absonderlich betreffen, vcr.
schiedene betrachtungen, und neben diesen noch

andere, seineu lesern unter äugen geleget, um
zu beweisen, wie hart alle und jede untersagungen
und verböte seyen, welche die hm> und herführe
dieses oder jenes Produktes, von was gattung er
auch feyn mag, aufhalten und stopfen, so schrei,
bet er folgendermaßen fort: Man würde die
grundstüze der gefellfchaft umreißen * * da«

ferne man dieses zu einem lchrfaze machen wollte,
daß der schwächere dem stärkern aufgeopfert wer«
den müsse: und daß der nuze und vortheil deßen,
so am wenigsten begütert (^^^) ist, dem nuzen
und vortheil deßen, den natur und erbrechte,
vder kunst und fleiß zu einer höhern stuffe des reich,
thumes erhoben habeu, weichen müße. Die ge-
sellfchaften smd nicht zu dem ende zufammen ge.
tretten, daß sie irgend eines menschen, wer der
auch seyn mag, seinen großen gütern einen an-
wachs gewähren möchten; sondern die sicherheit
des eigenthümers überhaupt ist es, welcher man
die gewähr hat leisten wollen; Und in folge die.
ses hauptsächlichsten grundfazes, dessen Umsturz

B z die

(*)s46und47. (") s.4?. ("*)siv.



22 Wirkungen
die zernichtung aller andern nach sich ziehen würde,

besinden sich die allerkleinesien posseßionen eben wie

die allergrößesten, die früchte fowohl der erde,

als der anfchlägigkeit ihre, von denen geringsten

an bis zu denen kostbarsten, kurz alles besindt sich

in dem umfange diefer gewahrleistung eingeUloßen,

ohne welche man nimmermehr das dafeyn einer

ordnungmäßig eingerichteten gefellfchaft sich vor«

stellen kan.

Das principium, nach welchem may ßch be.

rechtigt halten wogte, die verkehr einer waare,
dem umsaz einer andern waare aufzuopfern, wür.
de zu dcn Mißlichsten folgerungen führen. Nach

diefem grundfäze * würde man befugt fty», zu

gunsten der leinpsianzung Sie abfchaffung des Hanf.

baues,aus dem einigen gründe, anzubegehren,

weil der hänferne leinwand weder in fo großer

menge, noch fo kostbar ist als die leinentücher.

Mit einem worte, die laudesbezirke wo die feide

gezogen wird, könnten stch über die gegenden be«

klagen, in welchen man die wollenhandlung treibt,
da man sich auf die nemlichen bewegniße stüzen

könnte, deren man sich wider die Handlung des

most- oder Cyderbrandteweines bedienet.

So kan man sichs denn felber nicht bergen,
daß die eigenthümer der weinlander der Wohlfahrt

des staates zuwider arbeiten würden, wofern
sie einen von deßen landesprodukteu, und zwar

folch

(*) s. 5l.
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solch einen Produkt zu beschränken suchten, welcher

eben von der seile her, wo man ihn verschmäht,

ich meyne wegen seinem mäßigen (*) preise,

schäzbar ist, weiter gerade deßwegen für eine große«

re menge zehrer, fowohl von reichsfaßen als
ausländer«, leichten kaufs wird, mithin deßen ver-

brauch nur desto sichrer ist. Uebrigens verschwinden

alle diese kleine, wohl oder übel verstandene

Vortheile vor diesem geheiligten Grundsaze **
daß die rechte des eigenthümers unverlezlich seyn sol«

len. Die in der Normandie acquirirten lände«

reyen sind nicht aus dem beutet der eigenthümer
des weinlandes bezahlt worden, sie werden auch nicht

auf ihre Unkosten angebaut. Hiemit haben diefelben

gar kein recht deren werth und abtrag zu ver«

ringern.

Die ausfchließenden Privilegien, in absicht auf
den landbau und die Handlung, tasten die

verfaßung und grundrechle der gesellschaft

an, indem sie das eigenthum zerstohren.

Es sind die menfchen in gefellfchasten zufammen

getreten, damit die arbeit und die industrie

eines jeden particularen durch die gemeinsame ar«

beit und industrie der sämtlichen glieder derselben

bcholfen und geäufnet werde. Die einfachesie kunst,

der feldbau felbsten, würde ohne die beyhülfe

einer menge «ndrer künste nimmermehr bestehen

können. Die nöthigen feldgeräthe werden nicht

durch Hände des pstänzers verfertigt; und es ist

B 4 keine

(*)f,52. (**)s5Z.



24 Wirkungen
keine kunst, zu deren völligen ausübung ein eini-

ger mensch zureichen könnte. Hiemit beruht das

wirkliche daseyn der gesellschaft auf der mitthei-
lung und zusammenfezung der kräfte, der einstchten

und der arbeit. Wer immer mit zu diefer
gefellfchaft gehört, der hat ein eigenes recht zu
diefer Mittheilung, dieweil er zu der gemeinsamen

eristenz derfelben, durch feine befondre arbeit,
das seine beyträgt.

Derjenige so nach einem ausschließenden Pri^
vilegio strebt versezet der gesellschaft einen star-
ken und zwar den allergefährlichsten fchlag ; Vr
bebt, fo vicl an ihm ist, alle die rechte der

gesellschaftlichen verfaßung auf. Ein jeder wäre eben

sowohl berechtigt sich von ihme abzusondern, als
er sich selber berechtigt hält stch von den andern

zu sondern: Also sollte billig der auöschlag seines

widerrechtlichen vornehmens dieser seyn, daß er
unter ^ gänzlicher versagung jener communication,

deren er sich selber entzieht, Hülflos und
einzeln seiner eigenen unmachr überlaßen würde:
Weil aber in einer zahlreichen gesellschaft diefe

art der bestrafunq unmöglich fällt, fo gefchieht es,

daß durch die straflosigkeit, oder besser zu fagen,
durch den gewinn folcher anschlage das beyfpiel',
gleich einer feuche, anstekend wird; jemehr sich

denn diefe, verbreitet, jemehr foll die, gefeUfchaft
davor in furchten stehn.

Wo

(*) f 55.
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Wo der ausfchluß aus die arbeit oder die
wdusirie gelegt wird, da müßen diefe vergeh«,
weil er alles zu gründe richtet, was nicht im
umkreise des privilegii eingefchioßen ist. Beschlägt er
aber (*) die Handlung, in abstcht auf eine«
landesprodukt, fo richtet er eine folche Verwüstung
an daß der schade davon sich nimmermehr schä-
An läßt. Dennzumahl zerstört er gar alles;
Das eigenthum felbst, die arbeit und die anschlâ-
Slgkeit müßen zu gründe gehen.

Dem eigenthume bleibt weiter nichts übrig,
«>s der name, und die rechte fo ihm, dafern es
^eal ist, unzertrennlich zukommen, geben ein blosses
spiel, und puppenwerk ab; fobald der verbrauch
«er früchte, die der eigenthümer aus feinem gründ
wd boden zieht, und feiner industrie zu verdanken

hat dem knechtischen nothzwange
jener zerstöhrenden und neidischen gierigkeit eines
ausschließenden privilegii unterworfen ist. Mein
aker ist nicht mehr mein gut, wenn der Produkt
davon, fo mir am nuzlichsten wäre, von demjenigen

uvtexdrükt wcrdcn kan, deßen aker einen
meichen Produkt giebet. Der mann der ein folch
Privilegium erhielte, würde ohne fein vorwissen,
und vielleicht gar ohne daß er nur daran ge-
vachte, dem publico ein größeres unrecht zufügen,
a>s ein Usurpator; dann wenigstens genießet dieser

die gewaltthätig an ßch gerißene Sache. Diefe
wird zwar freylich demjenigen entrißen, der ste

B s besaß/

C)s56. (**)s. 57.



«5 Wirkungen
besaß / allein sie isi doch nicht für das ganze mensch«

liche gefchlecht verlohren: Der aber, fo durch
ein ausfchließendes Privilegium (*) meine vos»

seßion mit Unfruchtbarkeit schlägt, sieht nicht da«

bey stille daß er aus dem meinen das feine macht,
sondern er geht weiter/ er zernichtet für mich,
für sich, ja für die ganze welt die fruchte, fo
das grundgefez aller und jeder gefellfchaften mich
ins recht gefezt hatte, zu meinem eigenen nuzen
und zum gebrauch meiner Mitbürger, aus meinem
erdreiche hervor zu bringen.

Es ist eine durchgehends erkannte Wahrheit,
daß das Monopolium jedem privilegio zur feite
geht ; Nichts * * ist in der that unvermeidli.
licher denn der zwangkauf, allenthalben wo die

concurrenz oder nebengewerbschastzerstöhrl ist(^)
und allenthalben, wo ein ausschliessendes Verkaufs-
recht plaz hat, wird die concurrenz zerstohrt.

Die allergenaueste und unzertrennliche verbin.
dung der Exclusif Privilegien mit denen Mo.
nopolien ist es eben / was diefelben überhaupt bey
den menfchen so verhaßt macht. Diese Privile,
gien erregen nicht nur bey denen Vormündern der
Völkerschaften furcht und scheu / fondern ste beun-
ruhigen auch fogar die felber, deren gutgierde ste

anfrischet, sich solche gnaden auszukitten (^^).
Das blendwerk so der eigennuz ihnen vor die au.
gen mahlet, mag noch so lebhaft und so reizend

seyn,

C) s.j8. (") s. 64. (**') s.65. (".,)s.55.
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seyn, so reichet es doch nicht zu, die Ungerechtigkeit
solcher gesuche aus ihrem gemüthe zu tilgen. Der
gute ausschlag allein macht es, daß sie stch von
der furcht erholen, man möchte wohl etwa den
fallstris entdeken den ste ihren landesleuten zubereiten

: Daher läßt es stch auch bemerken, daß eben
diefe Privilegien, die man hernach mit allem dem
gebieterischen und unbeugsamen wesen gebrauchet,
so einem steger durch seine eroberungen zukommt,
doch mit der furchtsamkeit erbettelt werden, die

die geheime Überzeugung einer uurechtmäßig
erschlichenen fache erweket. Man verkleidet feine
wahre absichten unter einem scheine der billigkeit,
und dieser schein wird mit aller der kunst und ge-
schiklichkeit angebracht, welche die gewinnfucht al.
lerorten begleitet. Man arbeitet nicht sür sich,
Man thut es für das gemeine beste ; Denn das
gemeine beste dienet am gewöhnlichsten und sicher,
sten zur larve, unter welcher man die wider das
publicum geschmiedeten anschlage verbirgst
Der verfaßer giebt hier eine umständliche, aller«
dings wahrhafte und nachdrükliche anzeige von
denen hinterlistigen und seichten gründen durch die
wan gemeiniglich die regierung einzunehmen und
dero gunst zu gewinnen sucht, um in sacken, so
die künste und die industrie betreffen, ein aus'
Messendes Privilegium auszuwirken.

Man möchte, sagt er weiter, die leute so in
1713. das verbott des Ciderbrandteweines sollj.

citirt

C) f. ;s.



28 Wirkungen
citirt und zu stände gebracht haben, damit ent,

schuldigen wollen ("), daß damals die meynung
im schwänge gegangen / es gereiche zum allgemeinen

besten des staates, wenn mann Privatpersonen
durch ein solches Privilegium ihre fortun auf
Unkosten des staates versicherte. Man könnte auch

diejenigen entschuldigen wollen, so noch die gleichen

gedanken hegen und stch diesfalls auf die

declaration von l?lZ. zu stüzen vermeynen, denn

diefe gewähret ihnen eine Urkunde; Und wo es

um das intereße (*^) ^ thun ist, da erwägen

die menfchen weit weniger, ob ihr recht andern

zum verderben gereichet, als aber ob sie es für
sich felbsten gültig zu machen vermögend feyen.

Allein die landesverwaltung, welche in den gese-

zen auf nichts, denn auf das sieht, was mit dem

allgemeinen besten übereinstimmet, kan in folge
dessen, daß sie einmal übernommen und hinter«

tergangen worden, nimmermehr gebunden feyu.

Die vereinbahrung der angelegenheiten, welche

die gemeine Wohlfahrt ausmacht, gebieret lauter

friedliche und auf die glükseligkeit abzielende

ideen uttter den gliedern einer gesellschaft. Geht
man aber von dieser (^^^) richtigen Hauptstrasse

ab, und läßt sich aufdie Nebenwege feindseliger

einbrüche und dcr monopolien verleiten wel-,

che mau denn verewigen würde, wo man die

einmahl erhaltenen Privilegien immer bestehen liesse,)
so

(*) s 68. (") s 69. s. 75.



derExclusiv-Privilegien. 2s
so zerstöhret man alle und jede begriffe von
einer ordnung und brüderlichen gemeinschaft
zwischen den menschen.

Will man etwa sagen, die brandteweine von
apfel' und birnmost, weil ste von einem mindern
wehrte stnd, dann die vom wein, würden den ver»
kehr diefer leztern vermindern, und folglich dem
staate zum (*) nachtheil, unerhebliche verkaufe
an die stelle gewinnfamer verkauft hinfezen; folaßt
nns jezo diefes untersuchen.

Der nuze des staates erfordert, daß man der
ausfuhrhandlung alle die ausdehnung ge,
währe, deren ße fähig ist.

Eine gesittete Nation, deren fehnfucht durch
den genuß vielerley dinge unaufhörlich gereizet wird,
und stch es fchon längst angewöhnt hat, in allem,
w ein verlangen einzuflößen vermögend ist, ein
Bedürfniß zu sinden (**), die würde sich
einbilden, sie hätte an allem mangel, wenn sie sich
auf ihre landes-prodncte eingeschränkt fehen follte.

Alfo kan die innere Handlung, ob sie gleich
w stch felber mehr auf stch hat denn die äußere,
Anen, policirten Volke nicht zureichen (^*^);Wo diefes feine gemeinschaft mit ausländem ver.
vlelfältiget, kan es alles zu genießen bekommen,
und da es in der that alles zu genießen suchet^), fo wird ihm die äußere Handlung aller»
v'Ngs nöthig.

Allein

(*)s?S. (")s. 77- (*")s. 78- ("..)ib'à.
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Allein man kan keinen andern ausländischem

Handel führen/ als nach dem Verhältniße der dm-
ge, die man denen verkauft/ von welchen man
wieder kaufet; Was beyderfeitig verkauft wird,
macht die bezahlung für (^) dasjenige aus / fo
man beyderfeitig kaufet. Aus anlaß diefer gegen«
fettigen abhängigkeit zwifchen den Völkern müssen

wir zwey gar triftige dinge bemerken; Das eine

ist, daß es ein blos eingebildeter Gewinn wäre,
wo man wenig kaufen uud viel Verkaufen wollte(^):
Die gegenseitige Handlung zwifchen den Nationen,
sezet den gegenfeitigen werth desjenigen fest, was
jede von lhnen bestzet oder mangelt, und diefer
gestattet fehr felten beträchtliche vortheile der ei«

nen über die andere; Allen insgefamt ist gleich
obgelegen viel zu kaufen, weil es das einige mit«
tel ist, viel zu verkaufen. Meine andere anmerkung

ist, daß die Nationen stch einander alles
verkaufen und nichts fcheuken; woraus wir fchließen
sollen, daß kein vol! etwas anders bestzen kan,
als was unmittelbar und mittelbar der Produkt
seines laudes oder der landes > Produkt derjenigen

Völker ist, deren sachwaltung und Handlung
es mittelst gewißer abgaben und verlöhnungen zu
führen, auf ßch genommen. Alles/ was die
Franzosen besizen / ist der landes» Produkt von
Frankreich; Alles/ was die Holländer besizen,
ohne der landesbezirken zu gedenken, die sie ausser

Europa inne haben, ist der Produkt von dem ge¬

biete

(*)s.7L. (")s??.
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biete derer Nationen denen sie ihre Hand-
Inngsdienste dargeliehen haben. Also ist diejenige

nation, so das weiteste und fruchtbarste erd«
reich bestzt, am besten vermögend, das, was ihr
an Produkten, an diensthülfe u.s. w. mangelt,M anzufchaffen.

Der bey den käufen und verkaufen vorkom«
wende gebrauch des geldes leitet das gemüthe von
dieser einfachen ursprünglichen Wahrheit ab
daß alle und jede guter ein Produkt des erdreichs stnd
und daß das geld wie ein territorial Produkt an«
gesehen werden muß, auch sogar bey denen völ«
kern, die keine gold, und stlberqrüfte besizen, zu«
Wahl das geld von denen, welche ihr gründ und
boden nicht damit versorget, mit den Produkte»
Mes territorii erkauft wird.

So erheischet es dann das intereße des staa«
«s, daß wir den größesten möglichen Überfluß vo»
denen gattungen unferer eigenen Produkte beför«
dern, zur bezahlung für die größeste mögliche
Wenge der nüzlichen, bequemlichen und angeneh«
wen dinge, woran andere Nationen eiuen große»
Überfluß haben, die aber der unfern mangeln.

Diefemnach kan die Regierung nie z« auf«
werkfam auf die produite feyn, fo aus dem lande
abgeführt werden können (^). und ste wird
wemals einen allzufcharfen blik auf folche unter«
»ehmungen richten können, die vermögend wäre»

die

O f. S°. (") idick. (*")s LZ. s. L4.
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die ausfuhr ihrer Waaren einzuschränken. DiefeS

ist eine Wahrheit die jedermann ohne fernere aus'

föhrlichreit kräftigst rühren muß.

Die angelegenheit der Waarenausfuhr ist nicht

die fache eines particularen gegen den andern

«och einer provinz gegen die andere; ste ist die

angeleqenheit des staates, und zwar eine der al-

Zertriftiqsten; diefer leidet, wenn feine Produkte

etwas von ihrem werthe verlieren, und diefelben

Verlieren iu der that, wo die eigenthümer die

freyheit nicht haben ausser landes demjenigen

preife nachzugehn, den inner lands nicht

stnden können. Daher giebt es keine fo sichre und

so allgemeine gründ, und staatsregel als diefe,

daß man der ausfuhr der territorial producte die

Metteste ausdehnung gewähre, foste nur immer

haben kan.

Die grundfäze von freyheit und Wohlthätigkeit,

fo sich dem landsverderblichen gewinne der

monopolien widerfezen gewähren gleichfalls ei«

„en gewinn, aber mit dem Uiiterfcheide, daß, da

diefer fowohl an und für sich felbst, als wegen

feiner ausbreitung größer ist, desselben stäte fort-

Währung eben auch durch die Wohlthätigkeit

vergewissert wird. Nimmermehr kan man es zu ofte

wiederholen, daß die nation gegen die zernich-

tung eines von ihren Produkten, durch die erhöhung

des preifes von einem andern gar nicht entschädigt

werde: Der hohe preiß tst nicht genugfam, die

fülle der Produkte muß auch dabey eintreffen.
Die

'
(*) s 87. (")s l°Z>
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Die fülle, wird man sagen, macht daß der

preiß niedrig wird; Ja wolil, wenn die menschen

nicht zahlreich genug sind (") die ftüchte

und dinge, so gezogen werden, aufzuzehren, weil
in der that der gute preiß sich nur durch die

Vielfältigkeit der käufe erhalten kan; man muß aber

Nimmer aus den äugen fezen, daß die bevölkerung

anders nicht als nach dem maaße der Vermehrung

folcher Produkte anwächst, die den menfchen zu

ihrem gebrauche dienen, und daß eben durch de»

anwuchs der bevölkerung der gute preiß sich zu«

gleich mit der fülle aufrecht erhält. Die vorthei«
le fo man von der ausländifchen Handlung ge«

wärtiget, haben keinen andern gründ: Wir lassen

blos die (5*) überstüßigen Produkte ansfüh«

ren ; Allein aus eben dem gründe, daß wir aus«

fer landes leute fuchen, folche aufzuzehren, weil

wir sie bey Haufe nicht vorfinden kan der preis

bey dem überstuße derselben nicht fallen.

Jn folge dessen müssen wir diefes für eine»

geheiligten grundsaz halten, daß das vereinigte

daseyn einer starken bevölkerung, einer fülle der

Produkte und eines tüchtigen preifes diefer pro«

dukten die Wohlfahrt uud die glükfeligleit eines

reiches ausmachen Die bevölkerung wur«
de ausgehen, wo die Produkte nicht zureichend

wären; Die Produkten müßten zu gründe gehen,

wenn sie nicht von innen oder von aussen eine genüg«

liche zehrung fänden, uud man würde beyde, diß
bevol-

— —! ' ^
(*) s l°4. (") sibili. s. .«;.
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völkerung und die Produkte verschwinden sehn,
wo der gute preis dieser leztern unzureichlich wäre,
die kosten des anbaues zu bezahlen, den eigenthümer«

und den pstänzer« ihren gewinn zu gewähren

und allen klaffen derer die kein eigenthum in
erdreich bestzeu, die aber durch ihre arbeit und
durch die zehrung der Produkten, den guten preis
derselben, mithin auch die bevölkerung erhalten,
die verdienten löhne auszuspenden.

Es ist übrigens nicht das besondere verbot
der Ciderbrandteweine, oder das interests einiger
Provinzen nur(5), worauf man in diestr schrift
sein augenmerk richte, fondern eS ist der nuze des
gesammten staates, welcher feine starke und feinen
bestand von der unverlezlichkeit der eigenthums-
rechte, von der abfchaffung der Exclusiv-Privile-
gien und ihrer geführten der Monopolien, von der
erweiterung des innern und äußern Handels
herholet : da von diefer leztern, infonderheit in
dem gegenwärtigen zustande der fachen, der
anwachs der bevölkerung, die Vermehrung der
Produkten, und die beständige dauer eines allgemeinen
guten preifes diefer Produkte abhängt.

Das ist nun der kürzeste auszug von diefem
werrgen. Es scheint uns dasselbe gefchikt auch
die mit den allerstärksten vorurtheilen eingenom-
menen (55) gemüther zu überzeugen. Wir glauben

nicht, daß jemand versuchen werde des
verfaßers grundfäze zu bestreiten, und wir gedenken,

eö

(*)s. l°7- C*)f.lZ!.
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es werden alle leser fühlen, daß in der that das
recht des eigenthums, über alles was sie besizen,
das erste und vornehmste recht von allen fey, wo
es nicht gar das einige recht der in einer gesell»
schaft bey famen lebenden menfchen ist.

ES ist leicht zu begreifen, daß gleich in der
allerersten zeit, fobald verfchiedene familien beyfamem
Zu leben begnnten, das natürliche verlangen (*)
eines jeden einzelnen menfchen, feine besize und nuz«
nießungen zu vermehren, durch das nemliche be«
streben aller übrigen eingefchrankt ward, und je«
der einzeler particular sich gegen (**) den bund
aller dcr andern zu fchwach befand ; bey allseitiger
furcht eines eingriffes mußten ste die gegenseitig«
gewährfchaft ihres eigenthumeS für ein großes glük
halten: Woraus denn folget, daß das reckt des
eigenthumeS und das gefez, fo dasselbe erhält,
das wahre band der verfaßung und das gründ«
gefez aller und jeder gefellfchasteu feyn muß und
daß niemand in der befuguiß steht, die verlezung
dieses gesezes, ohne welches die gesellschaft zer«
trennt würde, zu fordern. ES ist nicht minder
klar, daß die fteyheit des Vertriebes der Produkte
eines landeS einen wichtigen uud unabfonderlichen
theil des rechtes ausmacht, welches denen eigen«
thumern über alles dasjenige zusteht, was dieses
land hervorbringt ; angesehen, ohne diese freyheit
des vertreibers, das eigenthumsrecht des größeste«
lgndbestzsrs fast zu nichts gemacht werdcn kömi c:

C 2 folg«
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olglich sieht man, daß die Monopolisten, deren

gewerbe (*) die nebengewerbe des Handels zer«

stören, den vertrieb eines zu kauf stehenden

Produktes aufhalten, und dessen werth erniedrigen,
das recht des eigenthums des bodens an der perfon

deö Verkäufers diefes Produktes fo offenbarlich ver«

lezen, als wcnn sie einen thcil diefes bodens würk«

lich an sich rissen, ja daß sie das eigenthum des

grundes auf eine dem staat und dem menschlichen

gefchlechte noch viel nachtheiligere weise ver-

lezen, durch die gänzliche zernichtunq eines gutes,
welches niemanden im geringsten zu statten kommt.

Nun aber ist der gewinn, der grossest mögliche

nuz der menschen, dasjenige, worauf eine

jede kluge regierung sieht, und worinn sie anch

ihren eigenen nuzen sindt. Die sache, an welcher

dem staar, eben wie dem particularen vieles liegt,
ist dieses, daß alle der nation zugehörige lande«

reyen den grossest möglichen abtrag bringen (55).
Ist aber dem staate hieran viel gelegen, so ist auch

den particularen eben so viel daran gelegen, und

es kan stch der staat wegen der mittel dazu zu

gelangen, stcher l 555) auf die particularen verlassen;

da jedem fein privat vortheil das nöthige licht

dazu giebt, fo wird auch ein jeder ohne hülfe ei-

nes Privilegii esclusivi sich angelegen seyn lassen

aus seinem aker den vorteilhaftesten Produkt zu

ziehn: Und bey diefer allgemeinen besirebung hat

man nicht zu fürchten, daß jemand andern zum
ver-

l <*) 5I'Z5. (**) KÄ. ("*)s.lZ6.



dcr Exclusiv-Privilegien. z?

verderben ein Monopolium ausübe ; denn die

allgemeine mitgewerbfchaft wird mit emer stren-

gen policey dawider sorgen; sie wird immer

den Vorzug im verkaufe denen gewahren, dte dabey

den größesten profit machen werden, das ll

denen, fo die ahnlichen Produkte in gleicher gute mtt

mindesten kosten hervorbringen können: Daher

muß derjenige staat, in welchem die menfchen chr

eiqcnthumsrecht in feinem ganzen umfange gemessen

werden, mit schnellen schritten auf die hoheste

stuffe des reichthums und der macht ansteigen;

dieweil in demselben die nuzung aller theile des lan»

des und aller seiner reichthümer, (da die etgenthU'

ner alle umstände der natur des bodens, der

zehrung, des Preises der waaren und fruchte, und der

mindern oder mehrern gelegenheit dieselben abzu»

sezen, genau schäzen und abwiegen werden,) nach

der ordnung und dem geseze der natur, auf den

grossest möglichen grad(^) gebracht werden wird.

Die zeit der Unwissenheit und des eitlen Wahnes,

da die menschen ßch schmeichelten eine anordnung zu

treffen, die der gesellschaft ersprießlicher ware, denn

die natürliche ordnung, die ein werk der gott»

chen Vorsicht ist, diese sind nun vergangen. Die

nation sängt an ihren wahren nuzen cinzusehn uno

darauf anfvräche zu machen; und die regierung

so ihr hierinn zur feite steht, ist allzu erlaucht,

als daß ste durch ausfchließende Privilegien die na>

türliche ordnung zu verrüken suche, die uns fur

C z
ben
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den ersaz in der benuzung des erdreicheS, zum al-

lerseitig grössesten vertheile, die sicherste gewähr
leistet. Die hohe landesverwaltung mnß dem Mo>

nopolio ihr ohr verschliessen, denn ste kau, sie

will, und sie soll lediglich das allgemeine beste

zum augenmerke haben.

Da die grundfäze, so dem eigenthum das

wort sprechen heutigen tages so helle jedem die

in äugen leuchten ^), so muß mau sich dennoch nicht

wundern, daß man hievor so oft davon abgewichen;

zumahl wenn man bedenkt, daß zur selben zeit

die wahren grundfäze der Handlung und der

umfang der eigenthumörechte gar fehr im sinstern

ßekten, und daß der menfchliche verstand sich noch

nicht genugsam bemüht hatte diese sinsterniß

aufzuklären. Bemerken wir ferner, daß fast (^)
keine bücher vorhanden waren, und fonderheitlich

gute ökonomische bücher, fo wcrden wir auch noch

sehen daß die landesadministration bey ihrem
eifer desjenigen hülflreichen lichtes beraubt gewesen,

welches eher nicht als nach vielen mit der erforderlichen

freyheit bewerkstelligten, fürs Vaterland fo
wichtigen unterfuchungen folget, und daß dabey ihr
eifer nur zu viele gelegenheit hatte auf irrwe-
«e zu gerathen, und sich durch die unter der larve
der gemeinen wohlfahrtsliebe versierten vorwände

des Monovolii verleiten zu lassen. Es ist diefes

ein unalük, welches nicht allein allen den län<

dcrn gemein feyn muß wo die ökonomische

Wissenschaft nicht frey ist, fonder» fogar wo ste nicht
auf'
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aufgemuntert wird : Wir haben hievon traurige
beyspiele an den verehruugöwürdigsten Magistra-
ten; und wenn man erwieget / daß die zwang«
gefeze über die getreidhandlung, und auch dasje»
«ige, wodurch denen bedienten der akerleute
verboten ward mehr denn viermal des jahres wein
ZU trinken, den hochberühmten Canzler (^5) cis

l'lloi?!'!'^ zum verfaßer habe«/ fo fühlt man, wie
unumgänglich nöthig es fey, daß man durch die
gründliche ehrerbietung, fobie talente und
fürnemlich die redlichen absichten der großen männer
verdienen, fich im geringsten nicht den muth
benehmen lasse, ihre irrthümer zu bestreiten, fobald
diefelben dem menschlichen gefchlechte nachtheitig find.

Wir haben vermuthet es werde nicht ausser Weges

feyn, wem wir diefem auszuge eine Anmerkung
beyfügen,die aus der nemlichenSamlung entlehnt ist:
journal ä'^ANculture cleOvinercs i^Ss.Kovemb.
s 189. Wir wünschten dadurch einige von unfern
lesern anzufrifchen,diefe sammlung von dem jahrgange
i?6s und 1766 zu durchgehen. Wir zeigen ihnen in
gleicher absicht an die àpkemeriàes àu Lichen
bom jähr 1767. und die fortfezung.

ist wohl diefes die bündigste lobrede, so
so man einer manufactur halten kan, wenn man
sagt, ste verlange zu ihrer felbsterhaltung kein aus-
schliessendes Privilegium ; denn das ist ein ve.
weis, daß ste zu ihrer wirklichen betreibung eine
öenügliche Vollkommenheit besize, und daß sie

C 4 .eine?
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einer so klüglich eingerichteten ökononiie arbeiten

könne, daß sie keine mitwerber fürchten dörfe;
Und was dabey noch seltner ist, fo beweißt es auch,

daß die Unternehmer diefer manufactur fo
wohlgesinnte bürger smd, und so uneigennüzig und edel«

müthig denken, daß ße sich durch alle die so oft
wiederholten Verwendungen nicht verächtlich
machen wollen vermittelst welchen die Unternehmer
Von manufacturen, bald in allen ländern, die

klugen rezenten zu berüken und Privilegien zu

erschleichen wissen, die anders nichts sind, denn das
recht auf das publicum, zum alleinigen vortheile
einer oder etwelcher particularen unter dem na«

nie« des gemeinen besten, ein Monopolium zu

legen welches die wetteiferung und die industrie zer-

ßdhrt, und vermögend ist die natürliche ordnung
dcr ausgaben fo zu verkehren, daß eine geringere

zehrung und genuß, mithin eine mindere re>

production, und folglich auch eine mindere be»

Völkerung daraus entstehen muß (^).
Unfer Zeitalter hat sich dessen zu berühmen,

daß das licht, fo sich täglich über die okonomifchen
Wahrheiten ausbreitet, die partikularen behutsamer

macht, ausfchliessende Privilegien zu begehren

und die ministers behutsamer, folche zu
bewilligen : Nichts war vordem leichter zu erlgngen;
es ist kaum ein zweig der industrie, der nicht
damit bedrütt worden feye; zu unfern ehemaligen

irr-

(*) Man besehe in der I'Kil>zfap!üe rurale das rote
bttuptstük, dieÄ Isbl«s« «««^amM«
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irrthümern dieser art, gehören vielleicht noch die

hmidwerksinnungen und die Meisterschaften, wie

man nach einem brausenden waldstrome die erd'

riße wahrnihmt, welche die flut zurükgelassen hat.

Heut zu tage wissen alle die weisen männer

die am steuer der stMsverwallung flzcn, daß ste

denen, so um ein ausfchliessendes Privilegium fle-

Ven, antworten können: Entweder ist euere

Unternehmung nüzlich, oder ste ist es nicht. Ist ste

es nicht, so sollet ihr kein Privilegium exclustvum

Haben; ist sie aber nüzlich, so muß man stch wohl

hülen, euch ein Privilegium exclustvum zu geben;

denn warum sollte man einen andern verhindern,

gleich euch, diese nüzliche Unternehmung zn ma.

chêii? Wir können dergleichen nimmermehr zu

viele haben: Neben dem habt ihr entweder eure

Unternehmung auf die Höheste stuffe der vollkom.

Mcicheit und der Ökonomie gebracht, odcr ihr ha»

bet es nicht gethan. Ist das erstere, fo dörft ihr
kein Privilegium exclustvum haben; denn die nach

euch kommen, werden lange nicht den grad der

Vollkommenheit erreichen, den ihr erreicht habt,

und sollten ste schon dazu gelangen, so werdet ihr,
als der ersinder und als der erste in der einrich-

tung und in den correfpondenzcn, mit dcn käufern

immer ganz nothwendig den Vorzug behaupten.

Wo ihr aber eure Unternehmung nicht auf den

Höhesten staffe! gebracht habt, fo muß man sich wohl

hüten euch ein ausfchliesscndes Privilegium zu ge-

den. Mit welchem rechte könnte man einen ge-

fchittern und verständigern bürger denn ihr seyd,

hindern, eure ersindung,die ihr für nüz'.lch dargebt,

Es i»
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zu vollkommnen und auf eine minder kostbar und

folglich dem publico ersprießlichere weife auSzufüh-

ren? Allein erwiedern die follicitanten der Privi«
legten: es wird ein andrer sich meine entdekun«

gen zu nuz machen / und da ihn mein fchaden ge-

wizigt haben wird, wird er das gleiche mit min»

dern kosten verfertigen und es folgfamlich wohlfeiler

erlassen können; und fo werd ich / der er«

sinder, keinen vertrieb mehr haben. Desto besser,

ich sag es noch einmal, verfezt der minister, wenn
ein andrer mittel sindet, die gleiche fache, mit
mindern Unkosten zu verfertigen; derfelbe wird
alfo auch in etwas ersinder an feinem theile feyn,
«nd fein beyfpiel wird euch zum unterrichte dienen

ihr werdet dabey recht nachdenkend werden:
Und da es euch vermuthlich in der knnst die ihr trei-
den wollet, nicht an kenntniß fehlet, (denn fönst
würdet ihr eö ohne zweife nicht wagen, euch ein

Privilegium exclustvum auszubitten ja, da es

euch nicht an kenntniß fehlet, werdet ihr es zu-
wegebringen eben fo wohlfeil zu arbeiten, als der,
fo nach euch wird gekommen feyn ; vielleicht werdet

ihr es ihm zuvorthun ; wenigstens wird eure

gegenseitige ökonomie und eure wetteiferung dem

publico ersprießlich feyn. Allein, spricht der sollicitant

wieder: ich habe nebenausgaben zu bestreiten

gehabt, und kostbare versuche gethan, ehe mir
die fache gelungen: Ist es denn nicht billig, daß

ich auf dem was meine arbeit einbringen foll,
nicht nur meine nunmehrige ordentliche Verlags-
Unkosten, fondern auch eine fchadloshaltung für
den vorläufigen aufwand wieder einhole, immit¬

telst
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telst dessen ich zur fähigkeit gelangt bin, diefe ar-

bcit zu verfertigen? Ja, ich verstehe es, fagt

der minister, ihr wollet daS publicum euer lehr-

getd bezahlen lassen ; hierinn fordert ihr mehr

dann eure mitbrüder die Handwerker, denn diefe

erlernen ihre künste in eignen Unkosten, und bloS

«m sich nachmals in stand zu fezen, ihre arbeit

um den preis zu vertreiben, welchen die gegen»

seitige nebengewerbfchaft ihnen vorfchreibt. Ge>

sezt aber, eure forderung wäre rechtmäßig, fo

sollte man doch wissen, ob irgend ein Verhältniß

Wischen euren lehrkosten und der verlangten ent.

schädigung plaz stnde, und sodann, ob auch ei.

niges Verhältniß zwischen der ersezung so ihr ein,

holen wollet, und dem schaden vorhanden sey,

den sie dem publico zufügen wird. Belangend den

ersten punkt, fo weiß es keiner von uns beyden,

weder ihr noch ich, dann wir können Nicht aus.

rechnen waS euch das gesuchte Privilegium exclu,

sivum fur eineu gewinn einbringen wurde, und

doch eh und bevor ein mann auf Unkosten feimr

Mitbürger begünstiget werde, muß man nothwm.

dig wissen, wie hoch die gunsterweifung, fo man

ihm zugesteht, sich belaufe.

Unfer gütige König, Heinrich der große,

betrog sich hierinn gewaltig ; er dachte dem grafen

von Soißonseitt gnadengefchenke von ZOOOQ lwreS

verliehen zu haben, da dieselbe doch auf dreymal

hundert taufend thaler anstieg, und der kluge SulZy,

nachdem er die fache berechnet, fah stch bemumat

denen Wirkungen der gutthätigkeit fciueö Herrn e:n-
h^lt.
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halt zu thun; Und da konnte Süll» uoch die

rechnung machen, hier aber können wir es nicht.
Was den andern punkt betrift, so können wir es

«och weniger; alleine wir sehen es gar wohl, ohne
daß wir rechnen dörfen, daß kein Verhältniß statt
sindet zwischen dem vortheile den ihr aus dem
übertriebenen preise ziehe« könnet, um den ihr eure
manufacturwaare verkaufen werdet, uud dem fcha-
den der daraus für die gefellfchaft entfpringen wird,
indem die industrie aller derjenigen erstikt werden
nmß, welche mit euch eine gleiche bahn hätten be-

tretten können, welche folches besser denn ihr würden

gethan und auch euch gezwungen haben, die
sache besser zu machen, welche ferner die nüzli-
chen dinge, wozu eure Unternehmung gewidmet
ist, vervielfältigt, welche den genuß davon ihren
Mitbürgern erleichtert und minder kostbar gemacht,
uud folglich mehrere güter und reichthümer in der
gcsellschaft hinterlassen haben würden, die zuder
unmittelbaren aufzehruug der erdvrodukten würden

angewendet worden feyn; woraus dann für
alle eigenthümer des klaren abtrags des landbaues,
für die besizer der ländereyen, für den landesfür-
sien und die zehendherren, cin grösseres einkommen,
zu ihrem allerfeitigen freyen gebrauche und nuznief-
sung hcrgeflossen wären. Nein mein freund, ihr
sollt kein Privilegium exclusivum haben.

„ Wie werden einige lefer fagen; ein mau»

„ der eine nüzliche fache erfunden hat, foli der

„ gar keinen ausserordentlichen prosit davon ha-

„ ben? Ist es nicht nothwendig, daß bürger,

» die
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- die sich bemühen sollen was neues zu erdenken,.
« und sich in kostbare Unternehmungen einlassen
» müsse«, einen versicherten und von ihrer arbeit
» herrührenden Vortheil vor stch sehe» ; Sind es
» nicht diese Vortheile, welche bey denen, so sich
" auch gerne dergleichen zuwege bringen wollten,
» die nacheiferung erweken? Soll man doch die
» industrie unangefrischt lassen? „ Wir gestehen,
vaß wir gern einen tractat sehen möchten über die
Weise durch Exklusiv.Privilegien die wetteiferungW erweken und die industrie auzufrifchen ; Es wür.
ve diefes ein artiges und neues werk feyn. Die
ausschliessende» Privilegien verbieten einem jeden,
Wer er auch seyn mag, emulation und industrieln folch einem gegenstände zu haben, das ein fol.
cher fur stch gewählt hat, welcher vft recht w.nigindustrie hat, und der, weil er ganz allein ist,
auch gar keine emulation haben kan; welcher aber
wittelst einer conceßiou oder durch eiuen auskaufver iiznhaber eines folchen Privilegii geworden;nnd dann wollte mau diefe Privilegien vor ge-schlkt halten die emulation und die industrie zìi be,
eben. Man muß freylich die talente und die nüz.

"Hen dienste belohnen, so dem Vaterlands gelei.
Net werden. Gütige und großmüthige fürsten
nnd kluge Ministers haben es daran niemals er.
Mangeln lassen; allein ste wissen wohl, daß, wo.>ern der zu belohnende mann dürftig ist, eine ven«Ilo» oder ein gnadengeld denfelben allerdings foM als ein Privilegium belohnen, und folches dem
>wco viel minder kosten wird; allermassen das Pri.
vllegium, welches feinem innhaber nur den werth

des



46 Wirkungen der Exclusiv-Privilegien.

des gnadengeldes eintrüge, dagegen eine zehnmahl

stärkere summe in dem verhinderten zuwachse der

güter und im klaren abtrage derer landesprodukten,

wovon der fchazkammer ein namhaftes eingeht,

zerstohren würde. Betreffend denn die bürger fo

reich feyn, wurden die' klugen staatsverweser stch

woSl vorfehen, mit geldbelohnungen, oder mit

Exclusiv - Privilegien, die nur einen geldgewinn

einbringen, ihr edles gemüthe zu beleidigen. Ein

vorzügliches ehreiizeichen, eine lobrede die ehre

über den gegenständ, in welchem ste sich hervor«

gethan, von der regierung-zu rathe gezogen zu

werden, die akademifchen lorbeerkränze, das Sand

diefer oder jener ritterordens; das sind beloh«

nungm so sich mit würde geben und

annehmen lassen.
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